












Unsere Zusatzoptionen

RMV ErlebnisCard

Die RMV-ErlebnisCard bringt Sie 
aus dem Häuschen ... 

... und rein in die Theater, Museen, Restaurants und 
zu vielen anderen Freizeitzielen der Region. Mit ihr 
können Sie im gesamten Rhein-Main-Gebiet bei über
160 Partnern richtig viel erleben – einfach anrufen und
freischalten lassen. Und dabei insgesamt auch noch
über 3.000,– Euro sparen. Alles völlig unkompliziert
und handlich mit einer einzigen Karte – und bei dem
persönlichen Abo ist diese Leistung gleich inklusive!

Mehr Informationen erhalten Sie unter 
www.erlebniscard.de.

Mobile Kombinationen

Ob am Wochenende ins Grüne oder der Einkauf für die
Großfamilie: Es gibt immer wieder Anlässe, zu denen
aufs Auto nicht verzichtet werden kann. Alles kein Pro-
blem – vorausgesetzt, Sie haben ein RMV-JahresAbo. 

Profitieren Sie von den Sonderkonditionen beim Car-
Sharing. An mehr als 150 Stationen in 10 Städten
können Sie im RMV-Gebiet unter verschiedenen
Fahrzeugentypen wählen. Vom Stadtflitzer bis zum
Transporter ergänzen die Fahrzeuge der CarSharing-
Partner das Angebot des ÖPNV an
365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.

Alle Preise setzen sich aus einem
Zeittarif und einem Kilometerpreis
zusammen und beinhalten sowohl
Versicherung als auch Benzinver-
brauch, Reinigung und Wartung.
Mehr Infos erhalten Sie unter den
nebenstehenden Internetadressen
oder bei der RMV-Hotline. www.stadtmobil.de

www.book-n-drive.de

www.einfach-mobil.de



Wie kann ich mein Abo kündigen?
Sie können Ihren Abo-Vertrag jederzeit, auch vor Ablauf
der Gültigkeitsdauer kündigen! Sie müssen nur alle zu-
künftig nicht genutzten Monatskarten an das Verkehrs-
unternehmen zurückgeben, bei dem Sie Ihr JahresAbo
erworben haben. Die bereits genutzte Zeit wird dann tag-
genau auf Basis des Preises einer Monatskarte abgerech-
net. Die Einzelheiten der Rückerstattung entnehmen Sie bitte
den jeweiligen besonderen Bedingungen für JahresAbos.

Automatische Abo-Verlängerung
Ein Abonnement, das nicht fristgerecht einen Monat
vor Ablauf des Zwölfmonatszeitraums gekündigt wird,
verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr.

Ich brauche eine Anschlussfahrkarte.
Wenn Ihr Startort oder Fahrtziel außerhalb des Gültig-
keitsbereiches Ihres JahresAbos liegt, können Sie eine
Anschlussfahrkarte lösen. Als Inhaberin oder Inhaber
einer RMV-Zeitkarte können Sie für diesen Fall eine
rabattierte Einzelfahrkarte für die Gesamtstrecke kaufen. 
Nähere Informationen finden Sie im Internet unter
www.rmv.de.

Ich nutze bereits eine Streckenkarte der
Deutschen Bahn AG mit ICE-Berechtigung.
Der RMV bietet Ihnen als Ergänzung für die lokalen und
regionalen Verkehrsmittel ein spezielles JahresAbo für
Erwachsene und Azubis – die Fernverkehrs-Ergänzungs-
karte. Den Bestellschein erhalten Sie an ausgewählten
Vertriebsstellen der DB AG oder per Download unter
www.rmv.de.

Wie komme ich zum RMV-Abonnement?
Den Bestellschein für ein Jahres-Abonnement Ihrer
Wahl erhalten Sie an den RMV-Vertriebsstellen, in den
RMV-Mobilitätszentralen oder unter www.rmv.de
aus dem Internet.

Wie kann ich bezahlen?
Sie können das JahresAbo per Einzugsermächtigung 
in zehn Monatsbeträgen oder einmal jährlich im Voraus
mit 2%-Extra-Rabatt abbuchen lassen.

Kann ich auch die 1. Klasse nutzen?
Alle JahresAbo-Angebote gibt es in verschiedenen
Varianten:

das Abonnement zum Erwachsenentarif
das Abonnement zum Erwachsenentarif inklusive
Zuschlag-Abonnement für die 1. Klasse
nur das Zuschlag-Abonnement für die 1. Klasse

Übrigens: Das Zuschlagabonnement gilt auch für das
9-Uhr-JahresAbo.

Meine Adresse hat sich geändert.
Änderungen der Anschrift, Bankverbindung oder der
gewünschten Tarifgebiete sind jeweils zum 1. des Folge  -
monats möglich. Dabei sollten Ihrem Verkehrsunter -
nehmen alle Informationen bis zum 10. des jeweiligen
Vormonats schriftlich vorliegen.

Fragen und Antworten



RMV-TicketShop Besondere Bedingungen

Besondere Bedingungen für persönliche (nicht übertragbare) Jahres-

karten- und 9-Uhr-Jahreskarten-Abonnements – bei monatlicher

Abbuchung und einmaliger Abbuchung im Voraus – im Rhein-Main-

Verkehrsverbund (RMV), gültig seit 10.12.2006 

1. Vertragsgrundlagen 

Es gelten die Gemeinsamen Beförderungsbedingungen und Tarifbestim-

mungen (GBB) der in der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH (RMV)

zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen sowie die hier aufgeführten

besonderen Bedingungen. Für laufende Verträge gilt die jeweils gültige

Fassung der GBB sowie der besonderen Bedingungen für Abonnements. 

Die besonderen Bedingungen für persönliche Jahreskarten und 9-Uhr-

Jahreskarten-Abonnements unterscheiden sich durch den Geltungszeitraum

der jeweiligen Fahrkartenart (siehe „5. Geltungsbereich/-zeitraum“). 

2. Vertragspartner/-in 

Vertragspartner/-in ist der/die in den Bestellunterlagen angegebene Konto -

inhaber/-in, auch dann, wenn er/sie eine Abonnement-Jahreskarte für eine

andere Person bestellt. 

3. Allgemeines 

Ein Abonnement besteht aus einer Abonnement-Jahreskarte mit Chip, die

auf den Inhaber ausgestellt ist und dessen Lichtbild enthält. Durch den 

integrierten Chip können Angebote der RMV-ErlebnisCard gebucht werden.

Der Chip dient weder der Speicherung persönlicher Daten, noch hat er die

Funktion einer elektronischen Fahrkarte. Die Abonnement-Jahreskarte muss

vom Inhaber mit unlöschbarer Schrift (z.B. Kugelschreiber) unterschrieben

sein. Die persönliche Abonnement-Jahreskarte ist nicht übertragbar. 

4. Sortiment 

Das Angebot umfasst: 

a) Das Abonnement (persönliche Jahreskarte, persönliche 9-Uhr-

Jahreskarte) zum Erwachsenentarif, 

b) das Abonnement (persönliche Jahreskarte, persönliche 9-Uhr-

Jahreskarte) zum Erwachsenentarif inklusive Zuschlagabonnement

sowie 

c) das Zuschlagabonnement (gleichermaßen gültig für persönliche

Jahreskarten wie auch 9-Uhr-Jahreskarten). 

Zeitkarten verbundweit 
im Internet erhältlich 

Der RMV bietet den Erwerb von Zeitkarten im
Internet unter www.rmv.de an. 
So können die Kunden jederzeit, ohne eine geöffnete
Vertriebsstelle erreichen zu müssen, eine Zeitkarte
bestellen. Bezahlt wird bequem per Lastschrift oder
Kreditkarte (Visa oder MasterCard). Die Nutzer des
RMV-TicketShops haben die Wahl zwischen allen Zeit-
karten für alle Kundengruppen: Tageskarte, Gruppen-
tageskarte, Hessenticket, Wochenkarte, Monatskarte
und JahresAbo in allen Varianten.

Bei der Anmeldung auf der Webseite www.rmv.de
werden die persönlichen Angaben und die Angaben
zum Bezahlverfahren erfasst.

Das Aussuchen der Fahrkarte erfolgt in dieser Reihen-
folge: Es sind zunächst der erste Gültigkeitstag – unter
Berücksichtigung eines gewissen Vorlaufs –, dann die
Start-/Ziel-Relation und die Fahrkartenart auszuwählen.
Folgen Sie einfach der Benutzerführung.

Ihre gewünschte Fahrkarte wird Ihnen dann per Post
zu gesandt – ab einem Wert von 15 Euro versand-
kostenfrei. Die persönlichen Daten werden per SSL-
Verschlüsselung übertragen. 



Besondere Bedingungen

8. Zustandekommen des Abbuchungsvertrages 

a) Voraussetzung für den Erwerb von Abonnements ist die Abgabe der

voll ständig ausgefüllten Bestellunterlagen in der für den RMV festgeleg-

ten Form (einschließlich eines aktuellen Lichtbildes – Passbildformat –

des Abonnement-Jahreskartennutzers) bis spätestens zum10. des Vor -

monats bei einem das Abonnement abwickelnden Verkehrsunternehmen

oder einer von einem der im RMV zusammenwirkenden Verkehrsunter -

nehmen festgelegten RMV-Vertriebsstelle. Dies kann auch auf dem

Post weg erfolgen. 

b) Mit der Einzugsermächtigung wird das das Abonnement abwickelnde

Verkehrsunternehmen ermächtigt, je nach gewünschter Zahlungsart die

jeweiligen Beträge bis auf weiteres monatlich oder jährlich im Voraus

von einem Girokonto einer Sparkasse oder einer Bank innerhalb der

Bundesrepublik Deutschland abzubuchen. 

c) Die Abonnement-Jahreskarte wird an die in der Bestellung angegebene

Anschrift per Post verschickt. Der Versand an eine Postfachanschrift ist

ausgeschlossen. 

d) Mit dem Zugang der Abonnement-Jahreskarte kommt der Abbuchungs-

vertrag zustande. 

9. Fristgemäße Abbuchung 

a) Der/die Vertragspartner/-in verpflichtet sich, bei monatlicher Abbuchung

im Voraus den jeweiligen Abbuchungsbetrag auf dem angegebenen

Konto zum Monatsbeginn bereitzuhalten. Bei einmaliger Abbuchung 

im Voraus verpflichtet sich der/die Vertragspartner/-in, den jeweiligen

Abbuchungsbetrag auf dem angegebenen Konto zum Monatsbeginn

des ersten Monats einer jeden 12-Monats-Periode bereitzuhalten. 

b) Kann ein Abbuchungsbetrag mangels Kontodeckung nicht abgebucht

werden oder wird eine Lastschrift vom Kontoinhaber/von der Konto-

in haberin trotz korrekter Abbuchung zurückgegeben oder wird die

Einzugsermächtigung widerrufen, so kann der Vertrag von dem das

Abonnement abwickelnden Verkehrsunternehmen mit sofortiger Wir -

kung gekündigt werden. Durch die Kündigung wird das Abonnement

ungültig. Die Abonnement-Jahreskarte ist unverzüglich an das das

Abonnement abwickelnde Verkehrsunternehmen zurückzugeben. 

Bei monatlicher Abbuchung entfallen die anteiligen Anrechte auf die 

abbuchungsfreien Monate. Eine erneute Teilnahme am Abbuchungs ver -

fahren ist nicht mehr möglich. 

c) Solange die Abonnement-Jahreskarte bei Kündigung nicht zurückge-

geben wird, hat der/die Vertragspartner/-in den monatlichen Abonne-

mentpreis zu bezahlen. 

5. Geltungsbereich/-zeitraum 

a) Abonnements werden gemäß RMV-Tarif für alle Tarifgebiete/

Tarif gebiets   kombinationen ausgegeben. 

b) Sie gelten ab dem 1. Tag eines beliebigen Kalendermonats für 

mindestens 1 Jahr. 

c) Die Gültigkeit der 9-Uhr-Jahreskarte ist an Werktagen auf den Zeit-

raum zwischen 9 Uhr und Betriebsschluss begrenzt. An Samstagen,

Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. und 31.12.

besteht diese Begrenzung nicht. 

d) Zuschlagabonnements berechtigen zur Inanspruchnahme bestimmter

Sonderleistungen. 

6. Mitnahmerecht 

Jahreskarten gem. Ziff. 4a) und 4b) berechtigen montags bis freitags ab 

19 Uhr, an Samstagen, an Sonntagen, an gesetzlichen Feiertagen sowie am

24. und 31.12. ganztags zur unentgeltlichen Mitnahme eines Erwachsenen

und entweder aller eigenen Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren (ein -

schließ lich) oder von maximal 3 Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren (ein-

schließlich).  

7. Preise 

a) Abonnements werden zum zehnfachen tarifmäßigen Preis der Monats -

karte der entsprechenden Preisstufe angeboten. 

b) Die Bezahlung erfolgt im Wege der Abbuchung. 

c) Für das Abonnement mit monatlicher Abbuchung wird in den ersten 

10 Monaten des Gültigkeitszeitraums jeweils zum Monatsbeginn der

tarifmäßige Preis der Monatskarte abgebucht. Im 11. und 12. Monat des

Gültigkeitszeitraums erfolgen keine Abbuchungen. Bei Tarifänderungen

werden die Abbuchungsbeträge ab dem Zeitpunkt der Tarifänderung im

RMV angepasst, und zwar in der jeweiligen Höhe, die von der personen-

beförderungsrechtlichen Aufsichtsbehörde genehmigt worden ist. 

d) Bei einmaliger Abbuchung im Voraus ergibt sich der Preis wie folgt: 

Auf den zehnfachen tarifmäßigen Preis der Monatskarte wird ein Skonto

von 2% gewährt. 

e) Preiserhöhungen, die während der Geltungsdauer des Abonnements bei

einmaliger Abbuchung im Voraus eintreten, führen zu keiner nachträg-

lichen Geldforderung an den Kunden/die Kundin. Bei Preissenkungen  

hat der/die Vertragspartner/-in der Jahreskarte Anspruch auf Erstattung

des zu viel bezahlten Fahrpreises. Die Ausschlussfrist für Ansprüche auf

Erstattung beträgt 3 Monate ab Inkrafttreten der Tarifänderung. 

f) Das Verkehrsunternehmen ist nur dem/der Vertragspartner/-in zur

Zahlung verpflichtet. 



Besondere Bedingungen

11. Ersatz/Verlust 

a) Dem zuständigen Verkehrsunternehmen ist mitzuteilen, wenn die

Abonnement-Jahreskarte nicht mehr vollständig lesbar oder beschädigt

oder in Verlust geraten ist. Gegen Zahlung von 25,– Euro wird einmalig

innerhalb der gültigen Vertragslaufzeit eine Ersatzkarte für die restliche

Vertragslaufzeit ausgestellt. Die in Verlust geratene Abonnement-

Jahreskarte ist ab diesem Zeitpunkt ungültig. Dem Kunden wird eine

„Vorläufige persönliche Jahreskarte“ ausgestellt, die nur in Verbindung

mit einem amtlichen Ausweis mit Lichtbild als Fahrkarte Gültigkeit 

hat. Die „Vorläufige persönliche Jahreskarte“ ist so lange gültig, bis die

Ersatzkarte ausgehändigt ist. Fahrtkosten, die bis zur Ausstellung einer

„Vorläufigen persönlichen Jahreskarte“ oder bis zum Erhalt der Ersatz-

karte entstehen, werden nicht erstattet. Eine für verloren erklärte

Abonnement-Jahreskarte ist bei Wiederauffinden unverzüglich dem

Verkehrsunternehmen zurückzugeben, das die Ersatzkarte ausgestellt hat. 

b) Im Falle einer Ersatzausstellung für eine in Verlust geratene Jahreskarte

ist für die restliche Laufzeit eine Kündigung oder eine Einschränkung der

räumlichen Gültigkeit nicht möglich. 

c) Für den Gültigkeitszeitraum einer in Verlust geratenen Ersatz-Abonne -

ment-Jahreskarte ist der monatliche Abbuchungsbetrag weiter zu 

entrichten. Dasselbe gilt für eine nicht mehr prüfbare Abonnement-

Jahres karte. 

12. Fahrgelderstattung 

a) Eine Fahrgelderstattung erfolgt innerhalb des laufenden Gültigkeits-

zeitraumes bei mit Reiseunfähigkeit verbundenen Krankheitsfällen von

über 15 aufeinander folgenden Tagen Dauer, ab dem ersten Tag der

Reiseunfähigkeit, an den Vertragspartner. Die Reiseunfähigkeit muss 

mit einer Bescheinigung eines Arztes, eines Krankenhauses oder einer

Krankenkasse nachgewiesen werden. 

b) Eine Erstattung erfolgt auch bei Vorlage der Bescheinigung einer

Kuranstalt über einen durchgeführten Kuraufenthalt außerhalb der

räumlichen Gültigkeit der Jahreskarte. 

c) Die Kosten für diese Bescheinigungen werden nicht erstattet. 

Im Höchst  fall wird das Fahrgeld für maximal 2 Monate erstattet. 

d) Erstattet wird je Reiseunfähigkeitstag des laufenden Gültigkeitszeitraums

1/30 des um 2/12 gekürzten Monatskartenpreises.

e) Eine Bearbeitungsgebühr wird nicht erhoben. 

f) Aus anderen Gründen (z.B. Urlaubsreisen, Dienstreisen, Auslands-

aufenthalte und dgl.) erfolgt keine Erstattung. 

d) Kosten, die dem das Abonnement abwickelnden Verkehrsunternehmen

infolge nicht gedeckter oder aufgelöster Konten oder infolge nicht ange-

nommener Lastschriften entstehen, werden dem/der Kontoinhaber/-in 

in Rechnung gestellt. Für jede schriftliche Zahlungsaufforderung wird

ein Bearbeitungsentgelt von 5,– Euro erhoben. Das schließt die Geltend-

machung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens, insbesonde-

re der weiteren Kosten einer Rechtsverfolgung, nicht aus. 

10. Änderungen durch den/die Vertragspartner/-in 

a) Änderungen des Abonnements (z.B. der Abonnementart, der benutzten

Tarifgebiete/Tarifgebietskombinationen) sind jeweils zum Monatsersten

des Folgemonats möglich. Hierzu zählt auch der Umstieg auf ein

JobTicket oder die 9-Uhr-Jahreskarte. 

b) Alle Änderungen müssen dem das Abonnement abwickelnden Verkehrs -

unternehmen von dem Vertragspartner/der Vertragspartnerin bis zum

10. des Vormonats schriftlich gemeldet werden. 

c) Die Änderung erfolgt in der Weise, dass ein neues Abonnement für 

12 aufeinander folgende Kalendermonate zu dem ab dem gewünschten

Änderungsmonat geltenden Tarif ausgestellt und zugesandt wird.

Spätestens 3 Tage nach Beginn der Gültigkeit der neuen Abonnement-

Jahreskarte muss die bisherige Jahreskarte an die ausgebende Stelle

zurückgegeben werden. Solange die Abonnement-Jahreskarte dem

Verkehrsunternehmen nicht vorliegt, hat der/die Vertragspartner/-in den

monatlichen Abonnementpreis weiterhin zu zahlen. Preisunterschiede

aufgrund der gewünschten Änderungen werden gemäß Tarif ver-/

berechnet. Bei monatlicher Abbuchung bleibt das bereits erworbene

anteilige Anrecht auf die beiden abbuchungsfreien Monate erhalten 

und wird beim nächsten Abbuchungstermin gutgeschrieben (2/12 des

zuletzt gültigen Monatskartenfahrpreises je genutzten Monat). 

Bei einmaliger Abbuchung im Voraus wird der nicht genutzte Zeitraum 

gut-geschrieben (1/12 je Monat des Jahresbetrages und der neue 

12-Monats-Zeitraum belastet. 



Besondere Bedingungen

Besondere Bedingungen für übertragbare Jahreskarten und 9-Uhr-

Jahreskarten-Abonnements – bei monatlicher Abbuchung und einma-

liger Abbuchung im Voraus – im Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV),

gültig seit 10.12.2006 

1. Vertragsgrundlagen 

Es gelten die Gemeinsamen Beförderungsbedingungen und Tarifbestim -

mungen (GBB) der in der Rhein-Main-VerkehrsverbundGmbH (RMV) 

zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen sowie die hier aufgeführten

besonderen Bedingungen. Für laufende Verträge gilt die jeweils gültige

Fassung der GBB sowie der besonderen Bedingungen für Abonnements. 

Die besonderen Bedingungen für übertragbare Jahreskarten- und 9-Uhr-

Jahreskarten-Abonnements unterscheiden sich durch den Geltungszeit-

raum der jeweiligen Fahrkartenart (siehe „5. Geltungsbereich/-zeitraum“). 

2. Vertragspartner/-in bei Übertragung des Abonnements 

Vertragspartner/-in ist der/die in den Bestellunterlagen angegebene Konto -

inhaber/-in, auch dann, wenn er/sie einzelne Abonnement-Monatskarten auf

eine andere Person überträgt. 

3. Allgemeines 

Ein Abonnement besteht aus 12 einzelnen, übertragbaren Abonnement-

Monatskarten. 

4. Sortiment 

Das Angebot umfasst: 

a) Das Abonnement (Jahreskarte, 9-Uhr-Jahreskarte) zum Erwachsenen tarif, 

b) das Abonnement (Jahreskarte, 9-Uhr-Jahreskarte) zum Erwachsenen tarif

inklusive Zuschlagabonnement sowie 

c) das Zuschlagabonnement (gleichermaßen gültig für übertragbare

Jahreskarten wie auch 9-Uhr-Jahreskarten). 

5. Geltungsbereich/-zeitraum 

a) Abonnements werden gemäß RMV-Tarif für alle Tarifgebiete/

Tarifgebiets kombinationen ausgegeben. 

b) Sie gelten ab dem 1. Tag eines beliebigen Kalendermonats für 

mindestens 1 Jahr. 

c) Die Gültigkeit der 9-Uhr-Jahreskarte ist an Werktagen auf den Zeitraum

zwischen 9 Uhr und Betriebsschluss begrenzt. An Samstagen,

Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen sowie am 24. und 31.12.

besteht diese Begrenzung nicht. 

d) Zuschlagabonnements berechtigen zur Inanspruchnahme bestimmter

Sonderleistungen. 

13. Dauer und Beendigung des Vertragsverhältnisses 

13.1 Dauer des Vertrages 

a) Der Vertrag gilt für 12 aufeinander folgende Kalendermonate. 

b) Wenn der Vertrag nicht entsprechend der Ziff. 13.2 bzw. 13.3.1 a) ge-

kündigt wird, kommt ein neuer Vertrag für 12 aufeinander folgende 

Kalendermonate zustande. An die in der Bestellung angegebene

Anschrift wird dann rechtzeitig eine neue Abonnement-Jahreskarte per Post

versandt. 

13.2 Beendigung zum Ende des 12-Monats-Zeitraums 

Die Kündigung des Vertrages ist mit einer Frist von 1 Monat schriftlich

zum Ende des 12-Monats-Zeitraums möglich und kann nur durch

den/die Vertragspartner/-in erfolgen.  

13.3 Vorzeitige Beendigung 

13.3.1 durch den/die Vertragspartner/-in 

a) Der Vertrag kann auch vor Ablauf durch eine Rückgabe der Abonne -

ment-Jahreskarte gekündigt werden. 

b) Die Rückgabe der Abonnement-Jahreskarte an das das Abonnement

abwickelnde Verkehrsunternehmen muss zum Kündigungstermin er-

folgen. Bei Rückgabe durch die Post gilt das Datum des Poststempels,

das Verlustrisiko trägt der/die Vertragspartner/-in. 

c) Bei monatlicher Abbuchung wird für die bereits genutzten Monate der

reguläre tarifmäßige Monatskartenpreis berechnet. Bei angebrochenen

Monaten wird für jeden nicht genutzten Tag 1/30 des regulären tarif-

mäßigen Monatskartenpreises erstattet. Für die Monate 11 und 12 des

laufenden Gültigkeitszeitraumes erfolgt keine Erstattung. 

d) Bei einmaliger Abbuchung im Voraus wird für jeden bereits genutzten

Monat 1/10 des bezahlten, abskontierten Jahreskartenpreises berechnet.

Bei angebrochenen Monaten wird für jeden genutzten Tag 1/30 des

bezahlten, abskontierten Monatskartenpreises berechnet. Der sich so

ergebende Differenzbetrag zum bezahlten Jahreskartenpreis wird erstat-

tet. Für die Monate 11 und 12 des laufenden Gültigkeitszeitraumes

erfolgt keine Erstattung. 

e) Beträge unter 5,– Euro werden nicht erstattet. Ein Bearbeitungsentgelt

wird nicht erhoben. 

13.3.2 durch das das Abonnement abwickelnde Unternehmen 

Eine eventuelle Kündigung durch das Verkehrsunternehmen gegenüber

dem/der Vertragspartner/-in wirkt insbesondere im Falle einer fristlosen

Kündigung gem. Ziff. 9b) auch gegenüber dem/der jeweiligen Nutzer/

Nutzerin der Abonnement-Jahreskarte. Nach einer Kündigung durch 

das Verkehrsunternehmen ist eine erneute Teilnahme am Abbuchungs -

ver fahren für RMV-Jahreskarten nicht mehr möglich. 
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c) Die Abonnement-Monatskarten werden an die in der Bestellung ange-

gebene Anschrift per Post verschickt. Der Versand an eine Postfachan -

schrift ist ausgeschlossen. 

d) Mit dem Zugang der Abonnement-Monatskarten kommt der Abbuch-

ungsvertrag zustande. 

9. Fristgemäße Abbuchung 

a) Der/die Vertragspartner/-in verpflichtet sich, bei monatlicher Abbuchung

im Voraus den jeweiligen Abbuchungsbetrag auf dem angegebenen

Konto zum Monatsbeginn bereitzuhalten. Bei einmaliger Abbuchung 

im Voraus verpflichtet sich der/die Vertragspartner/-in, den jeweiligen

Abbuchungsbetrag auf dem angegebenen Konto zum Monatsbeginn

des ersten Monats einer jeden 12-Monats-Periode bereitzuhalten. 

b) Kann ein Abbuchungsbetrag mangels Kontodeckung nicht abgebucht

werden oder wird eine Lastschrift vom Kontoinhaber/ von der Konto-

inhaberin trotz korrekter Abbuchung zurückgegeben oder wird die

Einzugsermächtigung widerrufen, so kann der Vertrag von dem das

Abonnement abwickelnden Verkehrsunternehmen mit sofortiger  

Wir kung gekündigt werden. Durch die Kündigung wird das Abonnement

ungültig. Die restlichen Abonnement-Monatskarten sind unverzüglich 

an das das Abonnement abwickelnde Verkehrsunternehmen zurück -

zugeben. Bei monatlicher Abbuchung entfallen die anteiligen Anrechte 

auf die abbuchungsfreien Monate. Eine erneute Teilnahme am Ab buch -

ungsverfahren ist nicht mehr möglich. 

c) Solange die restlichen Abonnement-Monatskarten bei Kündigung nicht

zurückgegeben werden, hat der/die Vertragspartner/-in den monatlichen

Abonnementpreis zu bezahlen. 

d) Kosten, die dem das Abonnement abwickelnden Verkehrsunternehmen

infolge nicht gedeckter oder aufgelöster Konten oder infolge nicht ange-

nommener Lastschriften entstehen, werden dem/der Kontoinhaber/-in 

in Rechnung gestellt. Für jede schriftliche Zahlungsaufforderung wird

ein Bearbeitungsentgelt von 5,– Euro erhoben. Das schließt die Geltend-

machung eines darüber hinausgehenden Verzugsschadens, insbeson-

dere der weiteren Kosten einer Rechtsverfolgung, nicht aus. 

10. Änderungen durch den/die Vertragspartner/-in 

a) Änderungen des Abonnements (z.B. der Abonnementart, der benutzten

Tarifgebiete/Tarifgebietskombinationen) sind jeweils zum Monatsersten

des Folgemonats möglich. Hierzu zählt auch der Umstieg auf ein

JobTicket oder die 9-Uhr-Jahreskarte. 

b) Alle Änderungen müssen dem das Abonnement abwickelnden Verkehrs -

unternehmen von dem Vertragspartner/der Vertragspartnerin bis zum

10. des Vormonats mit den noch nicht genutzten Abonnement-Monats -

6. Mitnahmerecht 

Abonnements gem. Ziff. 4a) und 4b) berechtigen montags bis freitags ab 

19 Uhr, an Samstagen, an Sonntagen, an gesetzlichen Feiertagen sowie am

24. und 31.12. ganztags zur unentgeltlichen Mitnahme eines Erwachsenen

und entweder aller eigenen Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren (ein -

 schließ lich) oder von maximal 3 Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren 

(einschließlich). 

7. Preise 

a) Abonnements werden zum zehnfachen tarifmäßigen Preis der Monats-

karte der entsprechenden Preisstufe angeboten. 

b) Die Bezahlung erfolgt im Wege der Abbuchung. 

c) Für das Abonnement mit monatlicher Abbuchung wird in den ersten 

10 Monaten des Gültigkeitszeitraums jeweils zum Monatsbeginn der

tarifmäßige Preis der Monatskarte abgebucht. Im 11. und 12. Monat des

Gültigkeitszeitraums erfolgen keine Abbuchungen. Bei Tarifänderungen

werden die Abbuchungsbeträge ab dem Zeitpunkt der Tarifänderung im

RMV angepasst, und zwar in der jeweiligen Höhe, die von der personen-

beförderungsrechtlichen Aufsichtsbehörde genehmigt worden ist. 

d) Bei einmaliger Abbuchung im Voraus ergibt sich der Preis wie folgt: 

Auf den zehnfachen tarifmäßigen Preis der Monatskarte wird ein Skonto

von 2% gewährt. 

e) Preiserhöhungen, die während der Geltungsdauer des Abonnements bei

einmaliger Abbuchung im Voraus eintreten, führen zu keiner nachträg-

lichen Geldforderung an den Kunden/die Kundin. Bei Preissenkungen hat

der/die Vertragspartner/-in des Abonnements Anspruch auf Erstattung

des zu viel bezahlten Fahrpreises. Die Ausschlussfrist für Ansprüche auf

Erstattung beträgt 3 Monate ab Inkrafttreten der Tarifänderung. 

f) Das Verkehrsunternehmen ist nur dem/der Vertragspartner/-in zur

Zahlung verpflichtet. 

8. Zustandekommen des Abbuchungsvertrages 

a) Voraussetzung für den Erwerb von Abonnements ist die Abgabe der

vollständig ausgefüllten Bestellunterlagen in der für den RMV fest-

gelegten Form bis spätestens zum 10. des Vormonats bei einem das

Abonnement abwickelnden Verkehrsunternehmen oder einer von einem

der im RMV zusammenwirkenden Verkehrsunternehmen festgelegten

RMV-Vertriebsstelle. Dies kann auch auf dem Postweg erfolgen. 

b) Mit der Einzugsermächtigung wird das das Abonnement abwickelnde

Verkehrsunternehmen ermächtigt, je nach gewünschter Zahlungsart 

die jeweiligen Beträge bis auf weiteres monatlich oder jährlich im

Voraus von einem Girokonto einer Sparkasse oder einer Bank innerhalb

der Bundesrepublik Deutschland abzubuchen. 



Besondere Bedingungen

c) Bei monatlicher Abbuchung wird für die bereits genutzten Monate der

reguläre tarifmäßige Monatskartenpreis berechnet. Bei angebrochenen

Monaten wird für jeden nicht genutzten Tag 1/30 des regulären tarif-

mäßigen Monatskartenpreises erstattet. Für die Monate 11 und 12 des

laufenden Gültigkeitszeitraumes erfolgt keine Erstattung. 

d) Bei einmaliger Abbuchung im Voraus wird für jeden bereits genutzten

Monat 1/10 des bezahlten, abskontierten Jahreskartenpreises berechnet.

Bei angebrochenen Monaten wird für jeden genutzten Tag 1/30 des

bezahlten, abskontierten Monatskartenpreises berechnet. Der sich so

ergebende Differenzbetrag zum bezahlten Jahreskartenpreis wird erstat-

tet. Für die Monate 11 und 12 des laufenden Gültigkeitszeitraumes

erfolgt keine Erstattung. 

e) Beträge unter 5,– Euro werden nicht erstattet. Ein Bearbeitungsentgelt

wird nicht erhoben. 

12.3.2 durch das das Abonnement abwickelnde Unternehmen 

Eine eventuelle Kündigung durch das Verkehrsunternehmen gegenüber

dem/der Vertragspartner/-in wirkt insbesondere im Falle einer fristlosen

Kündigung gem. Ziff. 9b) auch gegenüber dem/der jeweiligen Nutzer/

Nutzerin des Abonnements. Nach einer Kündigung durch das Verkehrs-

unternehmen ist eine erneute Teilnahme am Abbuchungsverfahren für

RMV-Jahreskarten nicht mehr möglich.
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karten schriftlich vorliegen. Solange die Abonnement-Monatskarten

noch nicht zurückgesandt sind, wird die Änderung nicht durchgeführt

und es erfolgt keine Gutschrift. 

c) Die Änderung erfolgt in der Weise, dass ein neues Abonnement für 

12 aufeinander folgende Kalendermonate zu dem ab dem gewünschten

Änderungsmonat geltenden Tarif ausgestellt und zugesandt wird. Preis -

unterschiede aufgrund der gewünschten Änderungen werden gemäß

Tarif ver-/berechnet. Bei monatlicher Abbuchung bleibt das bereits

erworbene anteilige Anrecht auf die beiden abbuchungsfreien Monate

erhalten und wird beim nächsten Abbuchungstermin gutgeschrieben

(2/12 des zuletzt gültigen Monatskartenfahrpreises je genutzten Monat).

Bei einmaliger Abbuchung im Voraus wird der nicht genutzte Zeitraum

gutgeschrieben (1/12 je Monat des Jahresbetrages) und der neue 

12-Monats-Zeitraum belastet. 

11. Ersatz/Verlust 

a) Ein Ersatz für in Verlust geratene oder nicht mehr prüfbare Abonnement-

Monatskarten erfolgt nicht. 

b) Für den Gültigkeitszeitraum der in Verlust geratenen Abonnement-

Monatskarten ist bei monatlicher Abbuchung der monatliche Abbuch -

ungsbetrag weiter zu entrichten. Dasselbe gilt für nicht mehr prüfbare

Abonnement-Monatskarten. 

12. Dauer und Beendigung des Vertragsverhältnisses 

12.1 Dauer des Vertrages 

a) Der Vertrag gilt für 12 aufeinander folgende Kalendermonate. 

b) Wenn der Vertrag nicht entsprechend der Ziff. 12.2 bzw. 12.3.1 a)

gekündigt wird, kommt ein neuer Vertrag für 12 aufeinander folgende

Kalendermonate zustande. An die in der Bestellung angegebene An-

schrift wird dann rechtzeitig ein neues Abonnement per Post versandt. 

12.2 Beendigung zum Ende des 12-Monats-Zeitraums 

Die Kündigung des Vertrages ist mit einer Frist von 1 Monat schriftlich

zum Ende des 12-Monats-Zeitraums möglich und kann nur durch

den/die Vertragspartner/-in erfolgen. 

12.3 Vorzeitige Beendigung 

12.3.1 durch den/die Vertragspartner/-in 

a) Der Vertrag kann auch vor Ablauf durch eine vollständige Rückgabe der

nicht mehr zu nutzenden Abonnement-Monatskarten gekündigt werden.

b) Die Rückgabe der Abonnement-Monatskarten an das das Abonnement

abwickelnde Verkehrsunternehmen muss vor dem Kündigungstermin

erfolgen. Bei Rückgabe durch die Post gilt das Datum des Poststempels,

das Verlustrisiko trägt der/die Vertragspartner/-in. 


